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Kontrolle Fahrzeugausrüstung

Die Pflichten zur Mitführung bestimmter Ausrüstungen 
richten sich nach unterschiedlichen Rechtsbereichen, 
welche in grundsätzliche Anforderungen (StVZO/StVO), 
spezielle Ausrüstungen (ADR/GGVSEB) und  
inter nationalen Unterschieden in den Regelwerken  
aufgeteilt werden können.

 

ACHTUNG!! Je nach Fahrpersonal bzw. je Mitglied  
der Besatzung und Fahrzeuge über 7,5 Tonnen  
wird zusätzliche Ausrüstung benötigt.

Sprechen Sie uns an!

>  Umweltmappe/Bordmappe:  
Beförderungspapiere (u.a. Unfallbericht, schriftliche Weisung, etc.)  
Platz für alle gesetzlich geforderten Dokumente.
Viele Vordrucke bereits enthalten:  
Abfallbegleitschein, Übernahmeschein, Anzeigen nach §53 - §54
Beförderungspapiere, Sicherheitsdatenblätter, Erklärungen u.v.m 

Umweltschutzkof ers

Bestandteil des 



Das Dy-Cap 
Umweltschutz-Koffer System

>  Hochwertiges und extrem bruchfestes ABS von metaBox

> Mehrere Koffer können übereinander verbunden werden 

> Praktisch, alle Ebenen sind im Verbund zu öffnen

>  Systemneutral, mit gängigen Systemboxen  
anderer Hersteller kombinierbar

> 2 praktische Tragegriffe

>  Maße Umweltschutzkoffer (Außenmaße B x T x H)  
49,6 x 29,6 x 16,5 cm

>  Mit integriertem, angepasstem Raster  schaum für sicheren  
Halt im Koffer

Unsere ADR-Koffer sind als Auffangbehälter gem. ADR 8.1.5.3 zugelassen!
Alle weiteren gesetzlich geforderten Artikel befinden sich im Umweltschutzkoffer 
P-1000

Umweltschutzkoffer  
P-2000

Umweltschutzkoffer  
P-1000

(Nur rechtssicher in Kombination mit dem  
Umweltschutzkoffer P-1000)

Über 1000-Punkte benötigt man für das Fahrzeug  
bis 7,5 Tonnen

>  Feuerlöscher: mindestens 2 kg ABC-Pulver, Mindestanforderung 
gem. ADR Kapitel 8.1.4.1

>  2 neutrale, orangefarbene Warntafeln

>  2 Unterlegkeile aus Kunststof gem. ADR/GGVSEB 5.4.3.4  
schriftliche Weisung

>  1 GGVSEB-Warnleuchte ohne Batterien (2x1,5V LR 20) 
als 2tes Warnzeichen gem. ADR/GGVSEB 5.4.3.4 schriftliche  
Weisung

Bestens persönlich geschützt ...

Die persönliche Schutzausrüstung ist mit folgenden Artikeln bestückt: 

>  Augenspülflasche: mit 200 ml sterile Pufferlösung 
mit Augenspültrichter 

>  Vollsicht schutz-Brille auch für Brillenträger geeignet,  
„staub- und spritzdicht“

>  Atemschutz-Halbmaske mit Filter

Diese zusätzliche Ausrüstung zur (StVZO/StVO) 
benötigt man bei Transporten unter 1000-Punkten/
Handwerkerregelung (ADR 1.1.3.6)

Umweltschutz-Ausrüstung nach schriftlicher  
Weisung und ADR Kapitel 8.1.5.3:

>  Umweltmappe/Bordmappe: Beförderungspapiere

>  Warnweste: nach DIN EN ISO 20471 

>  Feuerlöscher: mindestens 2 kg ABC-Pulver, Mindestanforderung 
gem. ADR Kapitel 8.1.4.1

Für bestimmte Gefahrgut klassen ist nach ADR Kapitel 8.1.5.3  
eine zusätzliche Umweltschutzausrüstung gefordert!
Diese Anforderung betrift feste und flüssige Stofe der ADR-Klassen  
3, 4.1, 4.3, 8 und 9.

Deshalb weiterer gesetzlich geforderter Inhalt: 

>  Kanalab deckung: mindestens: 100 x 100 cm groß  
(zur Abdeckung des Standardgully 90 cm) 

>  Bindemittel (für Öl und Säure) 

>  2 x A Tafeln (für den Transport von Abfall)

>  Schaufel

>  Handleuchte nach ADR  (einsatzfertig inkl. Batterien) 

>  PVC Spezialhand schuhe (säurebeständig)

Unsere ADR-Koffer sind als Auffangbehälter gem. ADR 8.1.5.3 zugelassen!
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